
 

Der Fahrweg in der Mitte, die Fußwege (Bürgerfieigige, Trottoirs) zu beiden

Seiten, dies ift die übereini’cimmende Eintheilung aller dieiefer »Straßen«‚ fo lange

nicht das Pflanzen von Baumreihen zu anderen Anordnunggen führt.

In Italien if’c diejenige Straßenart verbreitet, welche 3 den Bürgerfteig als be- Be;zzl-{te

deckten Bogengang in die Erdgefchoffe der Häufer hineinlegtt oder den Häufern vorlegt. Seite„gänge_

Auch in Süd-Frankreich find folche fchattige Bürgerl‘ceig-I-Hallen, hie und da auch

»Lauben« genannt, beliebt; fiellenweife finden fie fich auch irin der Schweiz, in Deutfch-

land und in Oefterreich (Bern, München, Münfier‚ Straßburgg, Lübeck, Prag u. I. W,),

Einer reichen Ausbildung find die breiten Straßenn fähig, fobald fie zum 151.

Spazierengehen, Spazierenfahren und Reiten dienen tollen uund theils des Schmuckes, „„f,‘jjf,';„)

theils des Schattens wegen mit Bäumen bepflanzt werden... Dadurch entfiehen die— Ringe;

jenigen Straßen, die unter dem Namen >>Allee« oder »Pronmenade« bekannt find, die Awlum.

auch ihrer Oertlichkeit entfprechend >>Graben, Wall, Bollwwerk, Baulewani<< genannt

werden, wenn fie den Platz ehemaliger Feftungswerke. eeinnehrnen, oder >>Ring«,

»Cingel«‚ falls der die Stadt umfchließende Verlauf dererfelben befonders betont

werden foll. Die franzöfifche, auch bei uns zuweilen benuutzte Bezeichnung Avenue

drückt dagegen meiltens die radiale Richtung aus; man hat ( darunter in der Regel eine

mit Bäumen befetzte Zugangsftraße von einem Vorort odder einem äußeren Stadt-

theile zur Innenf’cadt oder den Zugang zu einem Stadttlthor, einem Park, einem

Palaf’t oder dergl. zu verflehen.

In New-York heißen die Straßen der Längsrichtunng Awnues, diejenigen der 152.

. . .. . .. . _ „ _ Amerikanifehe
Querr1chtung Streets. In Ungarn übertragt man die firahlerenformrge oder rmgformrge „_ ungal.ifche

Richtung der Straße auch ausdrücklich auf den Straßenmnamen; die Radialitrafsen Bezeichnungen-

heißen Sugdrz'tz‘, z, B. Väfei7'hfly2' Sugdrz'tl, die Ringf’traßen n Käz’z’tz‘, z. B. Väczz' Kämlt.

Der anfpruchsvollfte, in Deutfchland nicht gebräuiuchliche Straßenname if’c Car/0153501”

Car/0 oder Cours, Die Italiener verbinden mit Co7jrfa kaum einen anderen ’ '

Sinn als den der ftädtifchen Fahr-Promenade (die Fuß-P1Promenade oder der Park-

fahrweg heißt Pdf/5,90); der Cor/o zu Rom hat fogar : nur 12 bis 15m Breite,

Die Franzofen jedoch verlangen von einem Cours, daß fs er befonders breit und

reich ausgebildet fei, mindef’tens eine befondere Equipageren—Straße und abgetrennte

Reitwege enthalte. Der Italiener gebraucht im letzterenn Falle die Bezeichnungen

Largo oder Via!ß. Der Name drückt indefs hier, wie in allen:n Verhältniffen des Lebens,

die Bedeutung eines Gegenf’tandes nur in unvollkornmenerer Weiß aus. Wir haben

uns nur aus dem Grunde ausführlicher mit den Straßennameen befchäftigt, weil fich uns

dabei ein Ueberblick über die große Verfchiedenartigkeit ffiädtifcher Straßen darbot.

Maßgebend für die wirkliche Bedeutung einer Straße findd -— neben der Verkehrs-

lage, Bebauung, Profilirung und Ausfchmückung — voor Allem die Breite und

Länge derfelben.

b) Strafsenbreite.

Im Hinblick auf den Verkehr find die Straßen nach:h ihrer Breite in den Aus- 154.

führimgsbeftimmungen des Preußifchen Miniiteriums der &öffentlichen Arbeiten zum B'e"fifibgeufung

Fluchtlinien-Gei'etz vom 2. Juli 1875 (fiehe Anhang) eingetltheilt in Nebeni’craßen von Ve"k°hf°s'

12 bis 20m Breite, in Verkehrsf’traßen mittleren Ranges \ von 20 bis 30m Breite und

in Hauptverkehrsftraßen von 30m und mehr Breite.» FFür die lebhaften Theile

der Millionenitädte i[t diefe Eintheilung unzweifelhaft z-zutreffend. Für verkehrs-

reiche Mittelf’tädte, wie Leipzig, Frankfurt, Hannover et:tc., find jene Maße fchon
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reichlich groß; für diefe würde eine Eintheilung in die drei Claffen von 12 bis

18 m, von 18 bis 26m, von 26 bis 36m wohl zweckentfprechender fein. Bei ge—
wöhnlichen Verhältniffen aber genügen bezüglich des Verkehres geringere Maße;

daneben find aber auch die Rückfichten auf Gefundheit, Schönheit und Ausfchmückung
für die Beftimmung der Breite maßgebend.

Obige Maße gelten zudem nur für neu anzulegende Stadttheile, da in alten

Stadttheilen die Straßenbreiten, fogar bei Hauptfiraßen, viel tiefer hinabgehen und

auch bei Strafsendurchbrüchen geringere Anfprüche gemacht werden müffen, als
im freien Felde.

Als eine der engfien fiädtifchen Hauptftraßen fei die Hochf’craße in Köln

genannt, welche fireckenweife nicht breiter, als 5,5 m if’c und jetzt erf’c durch allmäh-

liges Zurücktreten der Neubauten auf 8,16 m Breite gebracht wird. Zu den engften

Nebenflraßen gehören die 1,53 m breite, beiderfeits mit neungefchoffigen Häufern

eingefaffte Friedensgaffe (Vico della face) in Genua und. die nur 0,72 m breite Calle

/Zrefla zu Venedig, an der die Häufer fechsgefchoffig find! Nicht unter dem füd-

lichen und noch viel weniger unter dem nördlichen Himmel find folche Gaffen und

enge Straßen zu billigen; man wird vielmehr darauf Bedacht nehmen, bei Zulaffung

von Neubauten auch die engf’cen Straßen auf wenigf‘cens 6 bis 7111 zu verbreitern

und neue Straßenanlagen auch bei der ungünftigf’cen Raumbefchränkung nicht unter

10 m Breite zu geftatten. Bei Strafsendurchbrüchen von größerer Verkehrsbedeutung

follte man aber eine Breite von 18 bis 15m als Mindeftmaß fef’c halten. Für

Durchbrüche eriten Ranges find Breiten von 20 bis 25m erforderlich; die Kaifer—

Wilhelm-Straße in Berlin hat beifpielsweife 22, bezw. 26m Breite erhalten.

Für die neuen Stadttheile von Düffeldorf wurden durch ein Sachverftändigen-Gutachten (fiehe An-

hang) Strafsenbreiten von 15, 20 und 26m empfohlen, außerdem jedoch Ringflrafsen von 30m Breite

und mehr.

In der Stadterweiterung von Köln find folgende Abflufungen bezüglich der Straßenbreite gebildet:

12, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 30 m, ferner eine abwechfelnde Ringftraßenbreite von 32 bis 70 111.

Bremen begnügt fich mit den Abflufungen 10, 14 und 18m als Mindeltmaße.

In Leipzig werden für Nebenftrafsen wenigfiens 13 m, für Hauptftrafsen wenigftens 17m gefordert.

Das letztgenannte Maß gilt auch als Mindeftbreite für Verkehrsflrafsen in Hamburg. Für neue Straßen

in Wien gelten die Maße 15, 19 und 23m als zweckmäßig, felbftredend von Promenaden- und Luxus-

ftraßen abgefehen.

Das Maß von 26m bezeichnet nach @ 15 des Preußifchen Fluchtlinien-Gefetzes

diejenige Breite, bis zu welcher die beiderfeitigen Anlieger, jeder bis zur Straßen

mitte, die Straßenanlage-Koften beitreiten müffen; es if’t zugleich unter gewöhnlichen

Verhältniffen das größte Breitenmaß, welches der gefchäftliche Straßenverkehr

überhaupt verlangt.

Ueber diefes Maß hinaus beginnt der Luxus, übrigens ein durchaus berech-

tigter und nützlicher Luxus, da Baumreihen und Promenaden der ganzen Bevölke-

rung zu Hatten kommen und auch Reitwege und Equipagen-Fahrwege für den wohl—

habenden Theil der Bürgerfchaft fo lange nicht für entbehrlich gelten dürfen, als

man diefen Bevölkerungstheil felbf’c nicht für überflüffig hält.

Die geringf’ce Breite einer Promenadenf’craße iPt 26 In, da man erf’t bei diefer

Breite im Stande if’t, auf jeder Strafsenfeite eine haltbare Baumreihe in wenigf’cens

6,5 bis 7,0m Entfernung von den Häufern zu pflanzen; die Breite kann bis auf

100m wachfen, wie wir dies im nächf’cen Kapitel bei Befprechung der Querprofile

näher betrachten werden.   
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Die Straßen amerikanifcher Städte pflegen, auch obhne Baumreihen, in fehr

erheblichen Breiten'angelegt zu werden. Für bloße Wohnnftrafsen find 20 bis 80 m,

für Verkehrs- und. Gefchäftsflrafsen 40 bis 50m gebräuchhliche Breiten; allerdings

überläfft man in der Regel einen beträchtlichen Theil dder Bürgerfieig-Breite der

privaten Benutzung der anfiofsenden Gefchäftshäufer.

Die Anforderungen der Gefundheit an die Breite eiriner Straße werden durch

die richtige Berückfichtigung der Verkehrsverhältniffe gleicbhfalls erfüllt fein, voraus—

gefetzt, dafs die zuläffige Haushöhe, wie dies in den nmeiften Bauordnungen der

Fall if’c, zur Strafsenbreite in einem angemeffenen Verhältltniffe Pceht. Einige Bau-

ordnungen (z. B. diejenige von Dresden) fetzen den einfaachen Grundfatz fef’c, dafs

1 58.
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Verhältnifs zwifchen Straßenbreiten und Gebäudehöhen in veerfchiedenen Städten.

ein Haus vom Bürgerf’ceig bis zum Dachgefims nicht höherer fein foll, als die Straße

breit ift.

Andere Bauordnungen vereinigen mit diefer Vorfchhrift die Beitirnmung, dafs

auch fiir engere Straßen eine Haushöhe von beifpielswaeife 10 oder 12m immer

zuläffig it’s, dafs ferner über eine gewiffe Höhe, 2. B. 20) oder 22 m, hinaus Wohn-

gebäude überhaupt nicht aufgeführt werden dürfen (Münchhen‚ Berlin, Kaffel, Düffel-

dorf). Die Mehrzahl der Städte fchlägt indefs einen Mittttelweg ein (vergl. Fig. 90),

indem fie befiimmt, dafs zwifchen den zuläffigen abfoluten 1 Grenzzahlen die Haushöhe

einige Meter (3 bis (im) mehr betragen darf, als die Straßßenbreite (Frankfurt, Stutt«

gart, Köln, Hamburg). In Karlsruhe ii’t die größte zuhläffige Höhe zwifchen den

äufserl’cen Grenzzahlen gleich der 1V4-fachen, im fonnnigeren Rom gleich der

11/2-fachen Strafsenbreite. Trélaz‘ verlangt, dafs die Straafsen behufs ausreichender

1 60.
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Beleuchtung der Wohnräume eine Breite erhalten, welche der 11/2—fachen Gebäude-
höhe gleich if’c“).

Ein leitender Gefichtspunkt if“: oft derjenige, dafs in jeden Wohnraum das
Himmelslicht unter 45 Grad bis an die Rückwand des Zimmers einfallen fell. Ob-
wohl diefe Forderung an Strafsen und Höfen anfcheinend ziemlich leicht erfüllt
werden kann, da die Lichtftrahlen von allen Theilen des Himmelsgewölbes ausgehen,
haben doch die meiften Bauordnungen fich genöthigt gefehen, Höfe von fo ge-
ringen Abmeffungen zuzulaffen, dafs den unteren Gefchoffen der genannte Licht-
Einfallswinkel durchaus nicht gewährt wird (vergl. Fig. II bis 16 u. 76). Sehr
häufig wird die Forderung nicht einmal für die Erdgefchofs-Zimmer an der Strafse
erfüllt.

Weit fchwieriger, ja oft unmöglich, if’t es jedoch, in ähnlicher Weife dafür zu
forgen, dafs die unmittelbaren Sonnenf’crahlen täglich wenigf’tens eine oder zwei
Stunden lang in alle Wohnräume einfallen. Es hängt dies nicht blofs von der
Breite der Strafsen (und Höfe) ab, fondern mehr noch von der Strafsenrichtung,
welche gewöhnlich etwas Gegebenes oder vom Verkehre Vorgefchriebenes if’c
(vergl. Art. 12, S. 49 u. 50), und von der Stellung der An- und Hinterbauten,
alfo von der Art der Bebauung des Grundftückes. Leider find auch in diefer
Hinficht die Rückf1chten auf die räumliche Gef’taltung und auf die Rentabilität
oft flärker, als die Forderung der Befonnung. Der Architekt fowohl, als der
Bauherr könnten ihre Gebäude in vielen Fällen den Richtungen der Sonnen—
firahlen weit mehr anpaffen, als dies gewöhnlich gefchieht; der Gefundheit und
Behaglichkeit der Einwohner würden fie dadurch einen grofsen Dienf’t erweifen.
So wenig mafsgebend die Befonnung bei der Fef’cf’cellung der Strafsenrichtungen
und Strafsenbreiten leider fein kann, einen fo entfcheidenden Einflufs kann und foll
fie auf die Stellung der Anbauten und I-Iofgebäude ausüben. Laffen fich auch die
vortheilhaften Befonnungsverhältniffe der offenen Bauweife nicht auf alle Stadttheile
übertragen, fo if’t es doch durch die gedachte Rückfichtnahme möglich, die Nach-
theile der gefehloffenen Bebauung erheblich zu mildern“).

Eine allzu grofse Ausdehnung der Strafsenbreiten und der freien Verkehrsplätze
iPc keineswegs als gefundheitsfördernd zu betrachten, da der Strafsenftaub mit feinen
mineralifchen und faulenden Beitandtheilen den Lungen nichts weniger als zuträg-
lich ift. Auch pflegen die Häufer um fo höher emporgeführt zu werden, je breiter
die Strafsen find; Licht und Sonnenfchein werden alfo in faft demfelben Verhältnifs
befehränkt, wie in weniger breiten Strafsen, während die Unbequemlichkeit des
Wohnens und die Nachtheile der Bevölkerungsdichtigkeit gefleigert werden. In
der Regel fell daher der Flächeninhalt des freien Strafsenkörpers nicht über das
zu erwartende Verkehrsbedürfnifs und das einer mäfsigen Gebäudehöhe entfprechende
Lichtbedürfnifs hinausgehen.

Da, wo aus befonderen Gründen fehr breite Strafsen und Plätze angelegt
werden, if’c es eine Forderung der öffentlichen Gefundheitspflege, "den nicht für
den Verkehr nöthigen Flächen durch Bepflanzung oder Berafung die fchädlichen
  

27) Vergl.z VI. Internationaler Congrefs für Hygiene und Demographie zu Wien 1887. Arbeiten der hygienifchen
Sectionen. Heft Nr. XI: Mittel, die Gebäude mit Sonnenlicht und Sonnenwärme zu verforgen. Berichte von E. Clémznt
& E. Trélat. Wien 1887 — ferner Baumei/Zer’s Referat über die betreffenden CongrefsVerhandlungen in: Deutfche Viert. {.
off. Gefundheitspfl. 1888, S. 220*endlich die im Anhange diefes Halbbaudes abgedruckten Münchener Leitfätze des »Deutfchen
Vereins für öffentliche Gefundheitspflege«.

28) Siehe auch: De la hauteur (in öätz'7/zfnls en de}wrs de 7/01'e: publiques. Graz. des art/2. il du bit. 1878, S. I.  
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Eigenfchaften zu nehmen, zugleich aber durch Polizei;i-Vorfchriften der Gebäude-

höhe ein angemeffenes Ziel zu fetzen.

Der Antheil der Straßen- und Platzflächen am ggefammten Stadtfelde pflegt

zwifchen 25 und 50 Procent zu fchwanken; ein gutes:5 Mittelmaß ift 35 Procent.

Die untere Grenze von 25 Procent pflegt auf Unvollfiäzändigkeit des Planes, auf zu

fchmale Straßen oder zu fparfame Anordnung von freieien Plätzen hinzudeuten. Die

obere Grenze von 50 Procent zeugt von Parker Eintheieilung des Straßennetzes und

kleinen Blöcken bei gefchloffener Bebauung; in manchen:n neuen Theilen franzöfifcher

Städte, z. B. in Genf, deffen Bauart einen durchaus 1 franzöfifchen Charakter hat,

wird der Satz von 50 Procent fogar überfchritten. Einine Vorfchrift, dafs überhaupt

Straßen- und Platzflächen einen beftimmten geringf’cen } procentualifchen Antheil des

Bebauungsgebietes bilden müffen, wäre von keinem entntfcheidenden Werthe, da fie

für Bebauungspläne, in denen nur die Hauptlinien fefef’c gelegt werden, nicht an-

wendbar iPc und da größere Parkanlagen, Gärten und ( Gewerbeniederlafi'ungen auch

bei der Untertheilung die Rechnung vereiteln.

' Auch die Schöninheit verlangt Maßhalten in

der Straßenbreite. So ) unfreundlich und bedrückend

Straßen und Gaffen von weniger als 8 oder gar

5m find, eben fo unbbehaglich und langweilig find

Vunnöthig weit angelegigte, verkehrsarme Straßen von

20 oder 30m Breite nmit niedrigen, d.h. ein- oder

zweigefchoffigen Häufe”erreihen. Es ifi: deßhalb eine

aufmerkfame Abfiufungig der Strafsenbreiten, je nach

der Bedeutung des Veerkehres und des Anbaues, er-

forderlich. Zwifchen einem freien Platze und den

abzweigenden Strafsenn muß ein wohlthuendes Ver-

hältniß, ein geordnetess Gleichgewicht beftehen; eine

bepflanzte Ringitrafse,r‚ eine Promenadenitraße, kurz

jede Hauptfiraße mufsf's fich in ihrer ganzen Anlage

deutlich von Zweig- umd Nebenf’traßen unterfcheiden.

Die Oertlichkeit: kann zuweilen Anlaß geben,

eine Straße keilförmig zu geftalten, d. h. die Breite

einer geraden Straße von einem Ende zum anderen

allmählig abnehmen nu laffen. Ein bekanntes Bei-

fpiel if‘c die Neui’tädtiifche Hauptiiraße zu Dresden

(Fig. 91). Man kön1nte es für einen fchönheit-

lichen Vortheil halten:, daß, wie in mitt'elalterlichen

Choranlagen, durch cdie Verjüngung der Breite die

perfpectivifche Wirktung gelteigert wird. Aber

diefe Steigerung trittt nur in der einen Richtung

ein und findet in deer flaueren Wirkung nach der

anderen Richtung iihre Schattenfeite. Deßhalb

wird die Verjüngung; der Straßenbreite, fo zweck-

mäßig fie in manchhen Fällen iii, z. B. bei der

'Aus einem Bebauungsplan für Ueberleitung verfchidedenartiger Fluchtlinien oder

Dresden-Neuftadt. bei der Mündung breieiter Straßen auf einen Knoten-

punkt, immer nur auu5nahmsweife anzuwenden fein.

Fig. gi.
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Eine der vornehmlten Forderungen der Schönheit ifi: der Wechfel in der

Strafsenausbildung, fowohl bezüglich der allgemeinen Form, als hinfichtlich der

Breite, der Profilirung und der Ausfchmückung. Je nachdem die letztere in blofsen

Baumreihen, oder in Rafenbändern mit Ziergefträuch, oder in gröfseren gärtneri-

fchen Anlagen, in Zierteichen, Springbrunnen, Denkmälern u. dergl. beitehen foll,

kann die erforderliche Strafsenbreite, wie fchon erwähnt, bis auf 100m und mehr

wachfen, indem fie in ihrer wechfelnden Gef’caltung die anziehendften Stadtbilder

hervorruft. Beifpiele langer Strafsenzüge mit wechfelnden Breiten find die Boule-

va7’ds zu Brüffel, die äufseren Boulevardx zu Paris, die neue Ringftrafse zu Köln

(vergl. Kap. 12), welche fpäter noch befprochen werden wird, endlich die A7zdra/fy-

Strafse zu Budapeft (Fig. 92 29).
Diefe jetzt fo herrliche Strafse wäre bei ihrer aufsergewöhnlichen Länge von 2320m eine lang-

weilige Anlage geworden, wenn die Erbauer nicht für den Wechfel der Breite, der Profilirung und der

Bebauung geforgt hätten. Auf eine 34,14m breite, aus einem Fahrweg und zwei baumbefetzten Bürger—

fteigen beftehende Strecke folgt eine folche von 45,5m Breite, deren Profil zwei Mittelalleen zwifchen

drei Fahrftrafsen zeigt; auf der dritten Strecke (ind diefem Profil beiderfeits Vorgärten von je 5,7m Tiefe

hinzugefügt, welche den Uebergang zu der Villenbebauung der in den Stadtpark mündenden Schlufsltrecke

vorbereiten.

c) Strafsenlänge ; gerade und gekrümmte Strafsen.

Vom Verkehrsltandpunkte follte eine Strafse fo lang als möglich in gerader

Linie fortgeführt werden. Vom gefundheitlichen Standpunkte empfiehlt lich fchon

wegen des Staubtreibens und wegen der fcharfen Winde, die in langen geraden

Strafsen, befonders wenn diefe der herrfchenden Windrichtung entfprechen, recht

unangenehm werden können, eine vorfichtige Befchränkung der Länge. Die Schön-

heit verlangt diefe Befchränkung auf das beftimmtefte. Soll eine Strafse dem Schön-

heitsgefühl entfprechen, fell der Verkehr auf derfelben das Auge nicht ermüden,

vielmehr ein befriedigendes Bild gewähren, fo mufs ihre Länge gewiffermafsen eine

Function ihrer Breite fein. Wie man für Wohnräume und Feltfäle als äufserf’res

Verhältnifs der Länge zur Breite dasjenige wie 2 : 1 annimmt, fo giebt es auch für

die Stadtftrafsen gewiffe Schönheitsverhältniffe, die nicht überfchritten werden follten.

Die »Linden« in Berlin, der »Hohenzollernring« in Köln, beides wohl proportionirte,

ohne Uebertreibung den Eindruck der »Lämge« machende Strafsen, zeigen das

Verhältnifs der Breite zur Länge, wie 50m zu 1000111, bezw. wie 36m zu 700 m.

Die bekannte Parifer Boulevard—Strecke ]!alz'm/5-Caßucz'nes-Madele‘zäze zeigt ein Ver-

hältnifs von ungefähr 1 : 30, dürfte aber die Grenze des Schönen Vielleicht fchon

überfchritten haben. Wir möchten daher das Verhältnifs 1 : 25 als die fchönheitliche

Grenze für gleichmäfsig fallende, gleichmäßig breite, gerade Strafsen bezeichnen,

auch vor Strafsenanlagen warnen, deren Länge 1 km bei gleicher Richtung und Breite

überfchreitet, in welchen defshalb das Auge auf das entfernte Ende der Strafse ge-

leitet wird, wo es die Gegenf’tände nicht mehr zu unterfcheiden vermag. Gleich-

mäfsig gerade Strafsen, wie die Boulevards de SéÖa/Zopol und de Slmséourg zu Paris mit

2,3 km, die Frz'edrzk/15trafse zu Berlin mit 2314110 Länge und die Rue Lnfayez‘z‘e zu Paris,

welche mit der Rue d'A/lemagne eine gerade Linie von mehr als 4,5 km Länge bildet,

find offenbar in ihrer Entwickelung übertrieben und unfchön. Das]Längenverhält-

nifs darf ein geftreckteres werden und vielleicht bis 1 : 40 oder 1 : 50 reichen,

wenn, wie bei der oben befprochenen Andraffy-Strafse, ein entfchiedener Breiten-
  

'29) Vergl.: Wochbl. f. Baukde. 1886, S. 476.

 

 


